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falls auch ihre noch nicht geklärten Grenzfragen 
vorher lösen müssten. 

 
Abb. 12: Die Grenze zwischen Serbien und dem Kosovo ist 
immer noch geprägt von unklaren ethnischen Zugehörigkeiten. 

„Trotz der Animositäten arbeiten die beiden 
Staatschefs derzeit aber auf eine gemeinsame 
Lösung für die seit Jahren schwelenden Grenz-
streitigkeiten hin. Dies bestätigten sowohl Thaci 
als auch Vucic am Wochenende beim European 
Forum Alpbach in Österreich, wo es zum ge-
meinsamen Treffen kam.“25 

Der umgekehrte Fall, also der Austritt aus der 
EU, wird erstmals am „Brexit“ vorexerziert. Hier 
spielt die Grenze zwischen der Provinz Nordir-
land, die bei Großbritannien verbleibt und mit 
diesem aus der EU austreten möchte, und der 
Republik Irland, die als selbstständiger Staat bei 
der EU verbleibt, eine große Rolle.  

Bereits im Jahr 1920 entstanden durch den 
„Governemnt of Ireland Act“ zwei separierte 
Parlamente und im Jahr 1921 durch den Anglo-
Irischen Vertrag Nordirland mit seiner Nähe 
zum Vereinigten Königreich und der Irische 
Freistaat, der dann im Jahr 1949 zur Republik 
Irland wurde. Der Anglo-Irische Vertrag sah in 

                        
25 https://www.watson.de/international/politik/758409
181-kommt-es-in-europa-zu-dieser-
grenzverschiebung- 

seinem Artikel XII die Einrichtung einer Irischen 
Grenzkommission vor: „Die Kommission soll, in 
Übereinstimmung mit den Wünschen der Be-
wohner und, soweit es mit den wirtschaftlichen 
und geographischen Bedingungen vereinbar ist, 
die Grenzen (!) zwischen Nordirland und dem 
Rest von Irland festlegen“.26  

Soweit es von hier aus nachvollziehbar ist, be-
schloss die Kommission nach vier Jahren der 
eher geheimen Beratungen eine eingeschränkte 
Auslegung des Artikels XII, da dieses Gebiet 
auch stark von ethnischen und religiösen Bedin-
gungen geprägt war und ist. Als am 
7. November 1925 in der Londoner Morning 
Post eine Karte (durch eine Indiskretion?) mit 
dem bisherige Ergebnis des Art. XII erschien,27 
die zeigte, der Irische Freistaat würde Gebiet an 
Nordirland abtreten, kam es in Irland zu Auf-
ruhr und dem Ende der Grenzkommission. Je-
denfalls wurde diese ca. 412 km lange Grenze 
niemals klar vermarkt oder festgelegt. Dies hat 
also Auswirkungen und Aktualität bis jetzt 
durch den vorgesehenen Austritt Großbritanni-
ens aus der EU, wo aus dieser Grenze eine EU-
Außengrenze wird, die für die EU eine besonde-
re Bedeutung hat. So äußerte Sir Brian Unwin 
(83), der der härteste Verhandler unter Edward 
Heath bei den EU-Beitrittsverhandlungen Groß-
britanniens war, in einem Interview in der Ta-
geszeitung „Die Presse“ vom 21. September 
2018, Seite 16 u.a.: „Der Plan von Theresa May 
eines ‚Soft Brexit‘ löst nicht das nordirische 
Grenzproblem, den entscheidenden Punkt jeder 
Vereinbarung.“ Aber noch ist alles offen … 

                        
26 NEVILLE, DOUGLAS, COMPTON, Northern Ireland –
Irish Republic Boundary; mit freundlicher Unterstüt-
zung durch Frau Mag. Rathmanner. 
27 FANNING u.a., Documents on Irish Foreign Policy, 
No. 336. 
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Abb. 13: Großbritannien mit dem Teil Nordirland auf der 
irischen Insel, wo die Grenze zum Freistaat Irland nach dem 
Brexit zu einer EU-Außengrenze werden würde. 

6. Die österreichischen  
Staatsgrenzen aus  
geodätischer Sicht 
Abschließend seien noch einige statistische und 
wirtschaftliche Angaben zu Österreichs Staats-
grenzen dargelegt: 
 Gesamtlänge der Staatsgrenze: 2706 km; 
 Grenzverträge mit allen acht Nachbarstaaten, 

auf deren Grundlage bilaterale Grenzkommis-
sionen und sogenannte gemischte technische 
Gruppen zur Ausführung der Instandhal-
tungsarbeiten an den Grenzzeichen und von 
vermessungstechnischen Arbeiten gebildet 
wurden; 
 Österreichs Staatsgrenze wird durch insge-

samt ca. 27.000 Grenzzeichen vermarkt, deren 
älteste auf das Jahr 1555 zurückgehen und 
immer noch in Verwendung stehen; 
- Der materielle Wert dieser Grenzzeichen 

kann nur schwer abgeschätzt werden, an-
hand der momentanen Kosten für ein (einfa-
ches) Grenzzeichen von ca. € 100,-  

ergibt sich als Mindestwert  € 2,7 Mill. 
- Setzen und Instandhaltung   

(Personalkosten)  € 10,8 Mill. 
- Summe bezüglich    

der Vermarkung   € 13,5 Mill. 
 Pflege dieser Grenzzeichen und Erhaltung der 

Sichtbarkeit der Grenze in der Natur durch 
regelmäßige Revisionen zusammen mit den 
Nachbarstaaten, je nach Grenzvertrag ca. alle 
10–15 Jahre; 
 Bei den Revisionen erfolgt die Dokumentation 

des vorgefundenen Zustandes oder von Ver-
änderungen durch die gemischten technischen 
Gruppen, Erstellung von Protokollen, Vor-
nahme von Vermessungen, Darstellung in 
Plänen; Vorlage dieser Ausarbeitungen bei der 
zuständigen bilateralen Grenzkommission; 
 die Leitung der Grenzkommissionen, prak-

tisch immer ein Geodät bzw. Geodätin, liegt in 
Österreich beim Bundesministerium für Wirt-
schaft (momentane Bezeichnung BM für Digi-
talisierung und Wirtschaftsstandort), die juri-
dischen Belange werden von einem Juristen 
aus dem Bundesministerium für Inneres 
wahrgenommen und das Außenministerium 
(momentane Bezeichnung Bundesministerium 
für Europa, Integration und Äußeres) wird 
nur bei Verhandlungen über neue Grenzver-
träge beigezogen. 
 Die Geodäten der Abt. I 2 des BEV nehmen, 

außer bei den Tagungen der Grenzkommissi-
onen und den Technikertreffen, auch an inter-
nationalen Konferenzen teil wie etwa bei Eu-
roGeographics in Brüssel, wo eine Arbeits-
gruppe „State Boundaries of Europe“ besteht, 
die eine Datenbank aller Staatsgrenzen Euro-
pas in einem einheitlichen europäischen Ko-
ordinatensystem aufbaut. 
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Abb. 14: Überblick über die Staatsgrenzen, Nachbarstaaten und Extrempunkte im Zusammenhang mit der Staatsgrenze Österreichs; 
Graphik freundlicherweise bereitgestellt von der Abteilung I 2/Internationale Angelegenheiten, Staatsgrenzen des BEV, Wien. 
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